
G. STRAFBARKEIT DES A GEM. § 123 I STGB DURCH BETRETEN DES ERFURTER ZOOS

I. Tatbestand
Unter einem befriedeten Besitztum versteht man Grundstücke, die in erkennbarer Weise durch
zusammenhängende Schutzwehren gegen willkürliches Betreten gesichert sind (Küper aaO
95). Der Erfurter Zoo ist durch Zäune, Mauern und Ähnliches abgegrenzt, es handelt sich also
um ein befriedetes Besitztum. Unter Eindringen versteht man das Betreten entgegen den
Willen des Hausrechtsinhabers (Lackner/Kühl aaO StGB § 123 Rn. 5). In einem Zoo muss
man für das Betreten üblicherweise Eintritt zahlen, erst dann geschieht das Betreten mit Willen
des Hausrechtsinhabers. A hat keinen Eintritt bezahlt und er betritt den Zoo nachts. Von einer
Eintrittserlaubnis seitens des Zoos ist nicht auszugehen. A handelte vorsätzlich hinsichtlich
aller objektiven Tatbestandsmerkmale.

II. Rechtswidrigkeit, Schuld; Strafantrag; Ergebnis
Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Strafantrag gem.
§ 123 II StGB wurde gestellt. A hat sich gem. § 123 I StGB strafbar gemacht.

H. STRAFBARKEIT DES A WEGEN VERSUCHTER ANSTIFTUNG ZU EINER SCHWEREN
RÄUBERISCHER ERPRESSUNG, §§ 253, 255, 250 II NR. 1, 25 II, 30 I STGB

A hat versucht B zu veranlassen bei dem Vorhaben mitzuwirken. Beide sollten zusammen,
arbeitsteilig die Aktion ausführen, sodass beide gleichwertig als Täter anzusehen wären, § 25
II StGB (sog. misslungene Anstiftung: NK-StGB/Zaczyk aaO StGB § 30 Rn. 11). Die schwere
räuberische Erpressung ist gem. § 12 I StGB ein Verbrechen, die Mindeststrafe liegt nicht unter
einem Jahr. A hat sich demnach wegen versuchter Anstiftung zum Verbrechen, der schweren
räuberischen Erpressung, strafbar gemacht (Heinrich aaO Rn. 1362, 1365). Dadurch, dass die
Tat von A begangen wurde, ist § 30 I StGB aber subsidiär (BeckOK StGB/Beckemper aaO
StGB § 30 Rn. 14)

J. GESAMTERGEBNIS
Im Ergebnis hat sich A gem. §§ 253, 255, 250 I Nr. 1 b StGB strafbar gemacht (der Versuch
des §§ 253, 253, 250 II Nr. 1 StGB tritt hinter §§ 253, 255, 250 I Nr. 1 b StGB zurück, vgl.
BGH NStZ 2012, 389).
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& SACHVERHALT
Die frohe Frida (F) erwartet ein Kind vom ihrem Freund Heinrich. Diesem passt ein Kind
allerdings zeitlich gar nicht, hängt doch all sein Streben an der Übung im Strafrecht für
Fortgeschrittene. Da er keine Verantwortung für das neue Leben übernehmen will, trennt er
sich kurzentschlossen von F. F ist verzweifelt. Alleine will sie das Kind auch nicht groß ziehen.
In der 13. Schwangerschaftswoche begibt sie sich zu ihrem Gynäkologen, Dr. G, um ihn
darüber zu befragen, wie sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen könne. G führt ein
ordnungsgemäßes Beratungsgespräch mit F. Hierbei erklärt G, dass es hierfür nun etwas spät
sei. Nach der 12. Woche sei in Deutschland ein legaler Schwangerschaftsabbruch nicht mehr
möglich. Allerdings gebe es in den Niederlanden eine ihm bekannte Klinik, die – was zutrifft –
zuverlässig und nach niederländischem Recht legal auch noch nach der 12. Woche einen
Schwangerschaftsabbruch durchführe. G gab der F die Kontaktdaten, die er zuvor noch einmal

* Der Verfasser war im WS 2013/14 Vertreter eines Strafrechtslehrstuhls an der Universität Heidelberg. Die Klausur wurde dort im
Rahmen der Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene, WS 2013/14, gestellt. Mit einem Notendurchschnitt von 5,3 fiel sie etwas
unterdurchschnittlich aus. Dem 1. Tatkomplex lag das Urt. des OLG Oldenburg v. 18.2.2013 – 1 Ss 185/12, GesR 2013, 354,
besprochen von Kudlich JA 2013, 791, zugrunde.
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kurz im Internet unter Eingabe von „Schwangerschaftsabbruch“, „Niederlande“ und „Klinik“
nachgeprüft und auf Anhieb gefunden hatte. Wenige Tage später fuhr F nach Anruf in der
Klinik in die Niederlande und ließ den Eingriff erfolgreich durchführen.

Zurück in Deutschland trifft die F auf den H und erzählt ihm von dem Eingriff. Als er sich
sichtlich erfreut darüber zeigt und ihr gegenüber äußert, nun wolle er wieder Teil ihres Lebens
werden, erteilt ihm F eine Abfuhr. Ein Zusammenleben mit H könne sie sich nicht mehr
vorstellen. Er solle sich aus ihrem Leben fernhalten. H erkennt, dass es der F ernst ist. Er will
aber dennoch an deren Leben teilhaben. Zunächst möchte er sich auf der von F so liebevoll mit
einem Herr-der-Ringe-Motiv besprayten Vorderwand ihres Hauses verewigen. Hierzu fügt er
neben den am unteren Rand aufgebrachten Initialen der F noch ein Herz und seine eigenen
Initialen H.P. auf. Beides ist zwar bei einem flüchtigen Blick allein schon aufgrund der
geringen Größe kaum zu erkennen. H hofft aber, dass F diese sehen würde. Nur darauf kam es
ihm an. Zur Sicherheit legte er noch einen Strauß rote Rosen neben das Graffiti.

Da sich H aber nicht sicher ist, ob F seine „Liebesbotschaft“ erhalten hat, schreibt er ihr am
darauffolgenden Tag per SMS, dass er sie immer noch liebe. F reagiert nicht. Einen weiteren
Tag später fragt H die F per SMS, ob er sich einmal telefonisch bei ihr melden dürfe. Auch
hierauf reagiert die F nicht. Dennoch ruft H eine Woche später unter der Festnetznummer der
F an. Anstelle der F meldet sich aber nur ein Band mit dem Text „Kein Anschluss unter dieser
Nummer.“ F hatte nämlich schon vermutet, dass sich H über ihren Wunsch hinwegsetzen und
anrufen würde. Um dem zuvorzukommen, beantragte F eine neue Telefonnummer. Ihr Mobil-
funktelefon schaltete sie ab. Erbost hierüber entschließt sich H, der F mehrmals mit einer
Pistole aufzulauern, um diese in Angst zu versetzen. Als H der F gegenüber tritt und ihr
erstmalig mit der Waffe einen Schrecken einjagen will, löst sich ein Schuss und F verstirbt.

Aber auch H ist vom Pech verfolgt. Bedingt durch den Trennungsschmerz misslingt seine
Klausur und seine mit 16 Punkten bewertete Hausarbeit wird nutzlos. Die Schuld sucht er
jedoch nicht bei sich selbst, sondern bei seinen Professoren. Auf der Seite „evaluate-your-prof.
com“ schreibt er über den sorgfältigen Strafrechtsprofessor Siegesmund (S), dieser sei viel zu
oberflächlich und unstrukturiert und als Dozent „eine völlige Fehlbesetzung“.

Wie haben sich die Beteiligten strafbar gemacht?

& LÖSUNGSHINWEISE

Hinweis: Bewertet wurden Problembewusstsein und Argumentationsfähigkeit. Kenntnisse über Detail-
probleme wurden nicht verlangt.

1. TATKOMPLEX: DIE ABTREIBUNG IN DEN NIEDERLANDEN

Vorbemerkung: Eine Strafbarkeit der F war nicht zu erörtern. Sie ist tot. Einzig fraglich ist die Strafbar-
keit des Arztes wegen möglicher Beteiligung an dem Schwangerschaftsabbruch. Inzident war hier die
Strafbarkeit der F zu prüfen. § 218 StGB sollte sauber durchgeprüft werden, insbesondere § 218 a I, III
und IV StGB systematisch zutreffend verortet werden (Unterschied zwischen Tatbestandsausschluss,
Strafbarkeitsausschluss und Rechtfertigungsgrund). § 9 StGB ist sicherlich für die Studenten exotisch. Hier
sollte einfach das Problem des Auslandsbezugs erkannt und einigermaßen gelöst werden. Bei der Frage,
ob Beihilfe durch Übergabe der Kontaktdaten der Klinik vorliegt, kommt es auf die Argumentationsfähig-
keit an. Belohnt wurden Studenten, die hier vertretbar argumentieren konnten.

BEIHILFE ZUM SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH DER F DURCH GEBEN DER KONTAKT-
DATEN DER NIEDERLÄNDISCHEN KLINIK, §§ 218 I, 27 STGB

Anmerkung: Wird eine Anstiftung geprüft, sollte erkannt werden, dass G jedenfalls nicht den Tatent-
schluss bei F hervorgerufen hat. F war bereits zur Tat entschlossen und nicht nur tatgeneigt, da sie G
aufsuchte, um ihn nach dem Wie eines Schwangerschaftsabbruches zu befragen.

I. Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat der F

1. Tathandlung des § 218 I StGB: Abbruch der Schwangerschaft = Verhalten, das zum
Absterben der Leibesfrucht führt

a) Der Eingriff wurde nicht von der F selbst vorgenommen, sondern von dem Klinikpersonal.
b) Die Abbruchhandlung könnte der F jedoch über die Grundsätze der Mittäterschaft zu-
rechenbar sein, § 25 II StGB. Hierzu ist ein gemeinsamer Tatentschluss oder Tatplan, ein
eigener Tatbeitrag und Tatherrschaft bzw. Wille hierzu, je nachdem, welcher Auffassung man
folgt, notwendig.

Zurechnung der
Abbruchhandlung
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